
 
  

 
 
 

 
 
 
 

Bekanntmachung der 
 
 

 
 
Aufgrund des § 7 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NW 1994, S. 666) in der bei Erlass dieser Satzung 
gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Sankt Augustin in seiner Sit-
zung am 16.12.2009 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

2. Satzung vom 28.01.2010 zur Änderung der Sat-
zung der Stadt Sankt Augustin über die Erhebung 
von Beiträgen für die Inanspruchnahme von Ta-
geseinrichtungen für Kinder sowie für die Nutzung 
der Angebote im Rahmen der Offenen Ganztags-
schule im Primarbereich und der Kindertagespflege  
 
 
§ 5 Abs. 1 der genannten Satzung wird wie folgt geändert: 
 
Die Höhe der Beiträge ergibt sich aus der Anlage (Beitragstabelle), die 
Bestandteil dieser Satzung ist. Für Kinder unter drei Jahren, die aber 
bis zum 01.11. des laufenden Kindergartenjahres drei Jahre alt werden 
und im Wege einer vorzeitigen Aufnahme in einer Kindergartengruppe 
ab drei Jahren betreut werden, ist der Beitrag „3 Jahre bis Schulalter“ 
zu entrichten. 
 
Die Satzungsänderung tritt mit Wirkung zum 01.08.2010 in Kraft.“ 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Satzungen der Stadt Sankt Augustin vom 28.01.2010 
 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet 

oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
 
Sankt Augustin, den 28.01.2010 Klaus Schumacher, Bürgermeister 
 
 


